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Gesamtrevision Ortsplanung

Genereller Gestaltungsplan 1:2'000
Golfplatz

Genehmigung

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Von der Regierung genehmigt am

Der Regierungspräsident:

Der Kanzleidirektor:

Informative Inhalte

Festlegungen
Rechtliche
Grundlage

Orientierend

Hinweisend

Gestaltungsobjekte

Wald WaG / KWaG

Erhaltenswerte Hecke / Baumgruppe Art. 56 BauG

Gewässer

Baugebiet

Art. 44 KRG / Art. 56 BauGGeschützte Kulturobjekte (Chastè Sur En)

Erhaltenswerter Einzelbaum Art. 56 BauG

$$ Erhaltenswerte Steinhaufen, Trockenmauer Art. 56 BauG

Erhaltenswerte Ackerterrasse, Trockenwiese Art. 56 BauG

Art. 55 BauGGeschützte Aclas

Bereich Abschlag

Bereich Green

Bereich Sandbunker

Bereich Spielbahn "Fairway"

Bereich Spielbahn "Semi Rough"

Spielanlagen nach Ausführungsplanung

Bauten und Anlagen Golf

K Hinweis auf Inventar vom 13.Sept.1999
(Beschreibung der im Rahmen der Projektierung und des UVB abgesprochenen und zu be-
achtenden Schutz- und Pflegemassnahmen sowie Randbedingungen für bauliche Eingriffe)

Zweitnutzungen

Perimeter Golfplatz

Bereich für gedeckten Abschlag Art. 53 BauG

Gestaltungsbereiche

Bereich Wasserflächen
(Wasserspeisung: Regenwasser, Grundwasser Nährstoffeintrag mit Topografie/
Pufferzone verhindern Lebensraum für Amphibien, Verbindungskorridore versehen)

Art. 53 BauG

K Standort Kiosk Art. 53 BauG

Bereich mit Nutzung als Reitplatz und/oder multifunktionalen
Sportplatz

Art. 53 BauG

Bereich für Betrieb und Unterhalt Golf und Reitplatz Art. 53 BauG

Bereich Sportplatz (Aussenanlagen für Leichtathletik, Ballspiele) Art. 53 BauG

Wald mit Nutzungs- und Bewirtschaftungsauflagen

Landwirtschaft mit Nutzungs- und Bewirtschaftungsauflagen

Art. 56 BauGErhaltenswertes Fledermausquartier""

Bereich Schutzvorrichtung Art. 53 BauG(Aufschüttungen und/oder Bepflanzungen)

"" Blitzschutz-Unterstand Art. 53 BauG(Grundfläche 4*4 m)


